
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 3. August 1994 

2324. Nutzungsplanung Hausen a. A. (Änderung) 
Am 18. Mai 1994 beschloss die Gemeindeversammlung Hausen a. A. 
eine Änderung des Zonenplans. Gegen diesen Beschluss sind laut 
Rechtskraftbescheinigungen der Kanzlei der Baurekurskommissionen 
vom 6. Juli 1994 und des Bezirksrates Affoltern vom 20. Juli 1994 keine 
Rekurse eingegangen. 

Bei der Änderung handelt es sich um die Umzonung der Grundstücke 
Kat.-Nrn. 265 und 243 im «Buechsack» und in der «Weid» von der 
Landwirtschaftszone bzw. von der Freihaltezone in die Zone für öffent-
liche Bauten und Anlagen. Mit dieser Umzonung werden die Vorausset-
zungen für die Erweiterung der Schulhausanlage geschaffen. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG). 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Die Änderung des Zonenplans gemäss Beschluss der Gemeindever-
sammlung Hausen a. A. vom 18. Mai 1994 wird genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Hausen a. A., 8915 Hausen a. A. 
(unter Rücksendung eines mit Genehmigungsvermerk versehenen Exem-
plars des Zonenplanausschnitts), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei 
der Baurekurskommissionen sowie an die Direktion der öffentlichen 
Bauten. 

Zürich, den 3. August 1994 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

Roggwiller 
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